
 
 
Information: Temporäre Reklamegesuche in der Gemeinde Gelterkinden 
  
 
Das Anbringen von temporären Reklamen  ist in der Gemeinde Gelterkinden von der 
Bewilligungspflicht ausgenommen. Grundlage ist die kantonale Verordnung über Reklamen 
SGS 481.12 § 4 f.& § 14 sowie das Merkblatt: Verkehrsgefährdende Strassenreklamen der 
Polizei Basel-Landschaft.. 
 

 
 
Es ist jedoch zu beachten, dass die Grundeigentümer vorgängig zu informieren sind. 
Falsch angebrachte temporäre Plakate oder Banderolen werden durch unsere 
Werkhofmitarbeiter entfernt. 
 
 


